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Sektionsmitteilungen IVerbandsmitteilungen

Aargauischer Traktorverband

Wie bereits angekündigt findet am 27.
Oktober 1961, um 13.30 Uhr auf dem
Gutsbetrieb der Strafanstalt Lenzburg eine
Demonstration über Körnermaisernte mit
folgendem Programm statt:

1.Begrüssung durch Präsident T. Ineichen

2. Orientierung über Kömermaisernte durch
F. Zihlmann, ing. agr., IMA, Brugg

3. Demonstration über
a) Ernteverfahren
b) Maisstrohverarbeitung

Bei schlechter Witterung wird die
Demonstration auf den 31. Oktober 1961

verschoben. Bei zweifelhafter Witterung gibt
ab 6.00 Uhr an Telephon Nr. 11 Auskunft.

verwendet für seine

Motorenffi»y/y/)das
Oel, das dem Motor
längere Lebensdauer
verleiht und dem Landwirt

manchen Franken
spart.
Direktverkauf zu
vorteilhaften Preisen
durch den Importeur:

Unfallversicherungsschutz beim
Lenken und Mitfahren auf Traktoren

Die Sektion Luzern erlässt folgenden
Aufruf im «Landwirt»:

«Wir erachten es als unsere Pflicht, die
Traktorbesitzer darauf aufmerksam zu
machen, dass in der Motorfahrzeughaftpflichtversicherung

der Halter, sein Ehegatte,
seine Blutsverwandten in auf- und
absteigender Linie sowie seine mit ihm in'
gemeinsamem Haushalt lebenden Geschwister

von der Versicherungsdeckung
ausgeschlossen sind. Diese Tatsache hat dazu

geführt, dass Landwirten im Anschluss an
die kürzlich erschienene Verordnung über
landwirtschaftliche Motorfahrzeuge eine
sogenannte Insassen-Versicherung für
Landwirtschaftstraktoren angeboten wird.

Wir möchten darauf hinweisen, dass der
Landwirt und seine Familienangehörigen in

der Regel durch die landwirtschaftliche
Betriebsunfall-Versicherung genügend
Versicherungsschutz geniessen. Um Doppelversicherung

und unnötige Prämienausgaben
zu vermeiden, empfehlen wir den
Traktorbesitzern, sich vor Abschluss einer derartigen

Insassenversicherung bei ihrer eigenen

Unfallversicherungsgesellschaft über
den bestehenden oder fehlenden
Versicherungsschutz zu informieren.»

In jedem Dorf
sind Traktorhalter anzutreffen, die

unserer Organisation noch nicht

angeschlossen sind. Mitglieder, bewegt

diese zum Beitritt in die betreffende

Sektion, oder meldet wenigstens ihre

Adresse dem Zentralsekretariat des

Schweiz. Traktorverbandes in Brugg,

Postfach 210. Besten Dank
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